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RS OGH 1957/9/18 1Ob262/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1957

Norm

ZPO §465

ZPO §467

Rechtssatz

Die Wendung, der Beklagte wolle die Waren nicht übernehmen und nicht bezahlen, ist als Abänderungsantrag

aufzufassen; die Behauptung, ein Zeuge habe unrichtig ausgesagt, stellt sich als Berufungsgrund der unrichtigen

Beweiswürdigung dar.
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